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Vergabenummer 14_2026_EU_E20 

Vorhaben Weiße Ware 

 
Aus dem Bieterfeld gab es bisher folgende Fragen, zu denen der Auftraggeber im Folgenden Stellung nimmt. Die Antworten werden Teil der 

Vergabeunterlagen und sind für die Bieter und im Auftragsfall auch für den Auftragnehmer verbindlich. 

 

lfd. 

Nr. 

Eingangsdatum-/Uhrzeit Fragen des Bieters Antwort UKMD 

1 24.03.2026 / 08:24:54 Verstehen wir die Unterlagen richtig, dass für die 

Laufzeit von insgesamt 4 Jahren pro Gerät ein fester 

Preis angegeben werden muss? Oder sind 

zwischendurch, bspw. zum Jahreswechsel oder nach 

der "Hauptlaufzeit" von den ersten 2 Jahren 

Preisanpassungen möglich? 

Nein, es ist vorgesehen für 24 Monate ein Festpreis zu 

vereinbaren. Danach gelten die Regelungen des 

Rahmenvertrages, siehe § 8. 

Den Rahmenvertrag entnehmen Sie den 

Ausschreibungsunterlagen.   

2 24.03.2026 / 14:33:57 Soll tatsächlich für jede Liter-Kategorie jeweils ein 

Modell angeben? Oder gibt es eine Wunschegröße, die 

ich nicht erkannt habe? 

Ja, je Liter-Kategorie ist jeweils ein Modell anzugeben. 

Wir weisen darauf hin, dass das zu be-preisende 

Modell ausschließlich die Mindestkriterien des 

Leistungsverzeichnisses erfüllen muss.   

 
Hinweis 1: Für den Inhalt der Fragen sind die Fragestellenden verantwortlich! 

Hinweis 2: Bei neue Fragen und Antworten wird jeweils eine neue Dokumentenversion ausgestellt (A-05_Bieterinformationen_V1 ff.). Die 

Überarbeitung von Antworten zur Vorversion sind zur besseren Nachvollziehbarkeit gelb hinterlegt. 

Hinweis 3: Bitte prüfen Sie, ob alle Ihre Antworten vollständig und richtig in die Bieterinformationen übernommen wurden! Fehlende und 

fehlerhafte Fragen sind der Vergabestelle unverzüglich zu melden. 

 


